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FORTBILDUNG

Leichenschau durch zwei Kollegen

Müssen die Angehörigen doppelt zahlen?
Ich hatte ab 18 Uhr bis 8 Uhr am 

darauff olgenden Tag hausärzt-

lichen Notdienst. Um ca. 4 Uhr morgens 

wurde ich von der Vermittlungsstelle der 

KVB angewiesen, in einem unserer ört-

lichen Pfl egeheime bei 

einem soeben verstor-

benen Patienten den Tod 

festzustellen. Die Hin-

weise der Vermittlungs-

stelle, die Leichenschau 

nach Eintritt sicherer 

Todeszeichen dem nach-

folgenden Dienstarzt mit 

Beginn seines Dienstes 

um 8 Uhr zu überlassen, 

wurde von der Nacht-

schwester nicht akzep-

tiert. Als Begründung 

führte sie an, sie hätte 

die Anweisung, den Pa-

tienten in den Keller zu bringen.

Bei Eintreff en konnten, wie zu erwarten, 

nur unsichere Todeszeichen festgestellt 

werden. Livores waren zu diesem frühen 

Zeitpunkt noch nicht eindeutig sichtbar. 

Ich verließ daraufhin das Heim mit der 

Anordnung, den Patienten im Zimmer 

zu belassen, bis mein im Dienst nachfol-

gender Kollege in vier bis sechs Stunden 

sichere Todeszeichen festgestellt hat. Diese 

erfolgte dann um 9 Uhr mit Ausstellung 

des Leichenschauscheines.

Große Unsicherheit und Unwissenheit be-

steht jetzt bei mir und auch bei Kollegen 

vor Ort über die Honorierung der von mir 

erbrachten Leistungen (Besuch, Untersu-

chung, Anfahrt etc.). Müssen die Hinter-

bliebenen jetzt zweimal für eine Leichen-

schau bezahlen? Ist es legitim, dem Heim 

die entstandenen Unkosten in Rechnung 

zu stellen? Eine Abrechnung auf Kranken-

kasse darf wohl nicht stattfi nden?

Antwort:
Der Kollege spricht einen in der Praxis 
gar nicht selten auftretenden Fall an, der 
immer wieder Probleme und Bedenken 
bereitet, wie es auch hier geschehen ist. 

? Der Idealfall wäre natürlich, dass ein Pa-
tient mit einer unheilbaren Krankheit 
(oder eben auch „nur“ mit Altersschwä-
che) das Ende seines Lebens in der ge-
wohnten Umgebung im Kreise seiner 

Familie und betreut vom Hausarzt ver-
bringen darf. Hier wird den Angehöri-
gen im Vorfeld vom Hausarzt möglichst 
einfühlsam erklärt, dass unmittelbar 
nach dem Ableben eine Leichenschau 
wegen fehlender sicherer Todeszeichen 
ohnehin nicht durchgeführt werden 
kann, und daher die Auff orderung zur 
Durchführung einer Leichenschau erst 
einige Stunden nach dem Ableben an 
den Arzt weitergeleitet werden sollte. 
Dies geschieht sicher vielfach und zur 
beiderseitigen Zufriedenheit von Arzt 
und Hinterbliebenen.

In diesem Fall lief es anders; entspre-
chende Beispiele sind auch aus unserer 
Praxis bekannt. Wir empfehlen in einem 
solchen Fall folgendes Vorgehen:

Einem Ruf zu einem verstorbenen Pati-
enten kann sich der Arzt nicht entziehen, 
und hat diesem Folge zu leisten (was 
auch in den Bestattungsverordnungen 
der einzelnen Bundesländer überwie-
gend so geregelt ist). Da die Feststellung, 
ob ein Patient gestorben ist, eine nicht 
delegierbare ärztliche Aufgabe ist, wird 
dieser Besuch von uns über die Versi-
cherung des Patienten abgerechnet, da 

bei der Besuchsauff orderung der Arzt 
noch nicht feststellen kann, ob er wirk-
lich zu einem verstorbenen Patienten 
gerufen wird. Werden dann nur unsi-
chere Todeszeichen festgestellt, kann 

selbstverständlich keine Lei-
chenschau erfolgen, wie es im 
vorliegenden Fall auch korrekt 
gehandhabt wurde. 

Der Wunsch einer Schwester, 
den Verstorbenen möglichst 
bald in das „Leichenkam-
merl“ bringen zu dürfen (oder 
der Wunsch des Bestattungs-
unternehmens nach raschem 
Fortschaff en der Leiche) kann 
und darf hier die Entscheidung 
des Arztes nicht beeinfl ussen.

Eine oftmals undankbare Auf-
gabe des Arztes ist es dann, den Angehö-
rigen (bzw. dem Pfl egepersonal) klarzu-
machen, dass eine Leichenschau erst in 
einigen Stunden erfolgen kann und auch 
die entsprechenden Papiere nur bei der 
Feststellung sicherer Todeszeichen aus-
gestellt werden können und dürfen. 

Dieser dann nach einigen Stunden er-
folgende Besuch zur Durchführung der 
Leichenschau (GOÄ-Ziff er 100, zusätz-
lich Besuchsgebühr und Wegegebühr) 
muss dann privat liquidiert werden. 
Zahlungspfl ichtig sind die Angehöri-
gen; die Rechnung wird von uns an das 
entsprechende Bestattungsinstitut ge-
schickt, welches diese Kosten im Rah-
men der Gesamtrechnung dann bei den 
Angehörigen geltend macht. ▪
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